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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Diese Allgemeine Anrechnungsempfehlung wird herausgegeben von der Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen 
zusammen mit dem Projekt Kompetenzbereich Anrechnung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Die Erstellung 
der Anrechnungsempfehlung erfolgte in Kooperation mit dem Wolfgang Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Er-
wachsenenbildung (ibe). Verantwortlich für die Inhalte der Anrechnungsempfehlung ist der Kompetenzbereich Anrechnung. 

Servicestelle Offene Hoch-
schule Niedersachsen

Die Servicestelle Offene Hochschule Nie-
dersachsen in Hannover koordiniert als 
gemeinnützige Gesellschaft des Landes 
Niedersachsen die Öffnung der nieder-
sächsischen Hochschulen für neue Ziel-
gruppen. Sie unterstützt unter anderem 
beruflich qualifizierte Studien- und Wei-
terbildungsinteressierte, die aufgrund 
einer dreijährigen Berufsausbildung und 
Berufspraxis ohne Abitur eine Hoch-
schulzugangsberechtigung besitzen. 
Zudem bündelt und vernetzt die Service-
stelle die Aktivitäten und Beratungsan-
gebote der Partner aus Hochschulen, 
Erwachsenenbildung, Kammern, Ge-
werkschaften, Unternehmer- sowie Ar-
beitgeberverbänden und des Landes. 
Im 17-köpfigen Aufsichtsrat der Service-
stelle setzen sich alle wichtigen gesell-
schaftspolitischen Akteure gemeinsam 
für die weitere Öffnung der Hochschulen 
in Niedersachsen ein. 

Kompetenzbereich  
Anrechnung

Im Rahmen des Modellvorhabens Offe-
ne Hochschule Niedersachsen fördert 
das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) das Pro-
jekt Kompetenzbereich Anrechnung an 
der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg. 

Ziel des Projektes ist u.a. die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und den Trägern der allge-
meinen Erwachsenenbildung in Nieder-
sachsen. Dies soll erreicht werden durch

 � die Erstellung Allgemeiner Anrech-
nungsempfehlungen zur Verbesserung 
der Anrechenbarkeit von Weiterbil-
dungen, 

 � die Unterstützung von Weiterbil-
dungsanbietern bei der Qualitätsent-
wicklung ihrer Angebote, 

 � die Verbesserung von Weiterbildungs-
angeboten durch Modularisierung 
und Lernergebnisorientierung. 

Das Wolfgang Schulenberg-
Institut für Bildungsfor-
schung und Erwachsenen-
bildung (ibe)

Das Wolfgang Schulenberg-Institut für 
Bildungsforschung und Erwachsenen-
bildung wurde 1986 von Mitgliedern 
der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg und Vertretern von Verbänden 
der Niedersächsischen Erwachsenen-
bildung gegründet. Es versteht sich als 
Forschungs- und Serviceeinrichtung an 
der Schnittstelle zwischen Erwachsen-
enbildung und Wissenschaft. Seit Ende 
2005 beschäftigt sich das Institut mit der 
Anrechnung beruflicher Lernergebnisse 
auf Hochschulstudiengänge. 
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Die Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“
Kompetenzorientierte Qualifizierung für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich

Schwerpunkt
Die berufsbegleitende Qualifizierung „Fach-
kraft Ästhetische Bildung“ vermittelt um-
fangreiche Kenntnisse im Bereich ästhetisch-
künstlerischer Prozesse und Methoden 
ästhetischer Bildung.

Zielgruppe
Die Qualifizierung richtet sich an Fach-
kräfte, die in der frühkindlichen Bildung 
in Krippen oder im Elementarbereich 
tätig sind, z.B. Erzieher/innen, Sozial-
pädagog/inn/en, Sozialassistent/inn/
en, Heilerziehungspfleger/innen, Ab-
solvent/inn/en von frühpädagogischen 
Studiengängen.

Wünschenswert ist die Teilnahme von 
zwei Fachkräften einer Einrichtung, um 
den Transfer und die Nachhaltigkeit in der 
Praxis zu sichern.

Voraussetzung
Die Teilnahme an der Qualifizierung „Fach-
kraft Ästhetische Bildung“ ist an folgende 
Voraussetzungen gebunden:

 �  eine berufliche Ausbildung und eine 
Tätigkeit als pädagogische Fachkraft 
im Elementarbereich,

 � verbindliche Teilnahme am Basismo-
dul und an zwei Fachmodulen,

 � Umsetzung und Präsentation eines 
Praxisprojektes,

 � Bereitschaft zur prozessbegleitenden 
Auseinandersetzung und Reflexion,

 � die Möglichkeit, die in der Qualifizie-
rung erworbenen Kompetenzen in 
der Praxis anzuwenden.

Module
Für die Qualifizierung stehen die folgen-
den sieben Module zur Verfügung:

 �  Basismodul:
Grundlagen der Ästhetischen Bildung,

 � Fachmodul 1:
Ästhetische Bildung und Sprache,

 � Fachmodul 2:
Ästhetische Bildung und Vielfalt,

 � Fachmodul 3:
Ästhetische Bildung und Kinder unter 
drei Jahren,

 � Fachmodul 4:
Ästhetische Bildung und Medien,

 � Fachmodul 5:
Ästhetische Bildung und MINT,

 � Praxismodul:
Praxisprojekt.

Zwischen den Modulen erproben die 
Teilnehmenden die in der Weiterbil-
dung vermittelten Anregungen in der 
Praxis ihrer jeweiligen Einrichtung. Die 
Erfahrungen sind Gegenstand von Refle-
xionen bei den darauf folgenden Modu-
len sowie Grundlage für eine schriftliche 
Reflexion, mit der die Teilnehmenden 
ein Praxisprojekt beschreiben und im 
Rahmen einer Abschlussveranstaltung 
vorstellen.

Im Rahmen der Qualifizierung sind ne-
ben dem Basis- und dem Praxismodul 
zwei der insgesamt fünf Fachmodule zu 
belegen.

Dauer
Die Qualifizierung umfasst insgesamt 
100 Unterrichtsstunden, die sich wie 
folgt aufteilen:

 � 62 Unterrichtsstunden Präsenzzeit, 

 � 24 Unterrichtsstunden Selbstlernzeit,

 � 14 Unterrichtsstunden Praxisprojekt / 
Reflexion.

Vorgesehen ist, dass die Teilnehmenden 
die Qualifizierung innerhalb eines Jahres 
absolvieren. Aufgrund flexibler Struktu-
ren und individueller Gestaltungsmög-
lichkeiten kann die Dauer der Qualifizie-
rung jedoch variieren.

 Lernerfolgskontrollen
Die Teilnehmenden erbringen in jedem 
Modul Leistungsnachweise in Form von 
Visualisierungen, Diskussionen und Prä-
sentationen. Im Abschlussmodul (Praxis-
modul) ist eine schriftliche Ausarbeitung 
anzufertigen sowie eine mündliche Prä-
sentation des Praxisprojektes zu leisten.

Zertifikat
Die Teilnehmer/innen erhalten nach 
jedem Modul eine Teilnahmebescheini-
gung, in der der jeweilige Kompetenzer-
werb beschrieben ist.

Die Teilnehmenden erhalten das Zertifi-
kat „Fachkraft Ästhetische Bildung“ nach 
erfolgreichem Abschluss der Gesamt-
qualifizierung. Voraussetzung für den 
Erhalt des Zertifikats ist die regelmäßige 
und aktive Teilnahme am Basismodul 
und an zwei der angebotenen Fachmo-
dule sowie die eigenverantwortliche 
Durchführung der Selbstlernphasen und 
die Umsetzung eines Praxisprojektes, 
das in einer Abschlussreflexion präsen-
tiert wird.
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Darstellung der Qualifizierung 
durch die Bildungsanbieter 
Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e. V. und Agentur für Erwachsenen- und 
Weiterbildung, Hannover

Das Ende 2012 gestartete Modellpro-
gramm „Fachkraft Ästhetische Bildung“ 
hatte das Ziel, ein kompetenzorientiertes 
Qualifizierungskonzept für pädagogi-
sche Fachkräfte des Elementarbereiches 
zu entwickeln und zu erproben. 

In Kooperation zwischen dem Landesver-
band der Kunstschulen Niedersachsen e. V. 
(LVKS) und der Agentur für Erwachsenen- 
und Weiterbildung (AEWB) konnten, mit 
Förderung des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wissenschaft und Kultur (MWK), 
die jeweils vorhandenen Kompetenzen zur 
Entwicklung der Programmkonzeption ge-
nutzt werden.

Die Agentur für Erwachsenen- und Wei-
terbildung ist die zentrale Dienstleis-
tungsorganisation für alle anerkannten 
und öffentlich geförderten Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung Niedersach-
sens. Sie ist Anlaufstelle für Förderung 
und Fortbildung, für Qualitätsmanage-
ment und Beratung sowie für Vernet-
zung, Entwicklung und Innovation.

Der Landesverband der Kunstschulen 
Niedersachsen e. V. ist die Fachvertretung 
der niedersächsischen Kunstschulen. Er 
vertritt die Interessen seiner Mitglieder 
in kultur- und bildungspolitischen Belan-
gen. Als Ansprechpartner stellt er seine 
professionellen Leistungen den Kunst-
schulen und deren Partnern aus Kultur, 
Bildung, Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft zur Verfügung. 

Kunstschulen sind außerschulische „Kunst-
Lern-Orte der Vielfalt“ für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Sie arbeiten nach 
dem Konzept „bilden mit kunst“ und ihr 

Profil lautet: Viele Künste unter einem 
Dach. In Kursen, Projekten und offenen 
Ateliers reichen die Angebote der Kunst-
schulen von der ästhetischen Frühförde-
rung über den Umgang mit digitalen Me-
dien, die Vorbereitung für künstlerische 
Berufsfelder bis hin zur Schulung von Mul-
tiplikator/inn/en. 

Kunstschulen in Niedersachsen sind 
reich an Erfahrungen in der ästhetischen 
Bildung. Sie setzen sich seit Beginn der 
1990er-Jahre mit dem Thema des ästheti-
schen Lernens und der Reggio-Pädagogik 
auseinander und haben die frühkindliche 
Bildung zu einer tragenden Säule ihres 
Konzeptes und Programms gemacht. 

In der frühen Kindheit sind ästhetische 
Erfahrungen das erste Lernen. Die ästhe-
tische Bildung, die mit den Methoden 
der Kunst arbeitet, ermöglicht sowohl 
Kindern als auch Erwachsenen, sich sog. 
„Erfahrungswissen“ anzueignen, das mit 
dem Erleben von Selbstbestimmtheit 
und Selbstwirksamkeit – beides ein gutes 
Fundament für Kreativität – einhergeht. 
Ästhetische Bildung legt die Grundlage 
für die Entwicklung weiterer kognitiver, 
emotionaler und sozialer Fähigkeiten. 
Sie hat insofern das Potenzial, das Kind in 
seiner ganzheitlichen Entwicklung von Ei-
genständigkeit, Identität, Selbstbewusst-
sein und Kreativität zu stärken. 

Ziel der neu zu entwickelnden Qualifi-
zierung war es, die pädagogischen Fach-
kräfte im Elementarbereich (in der Regel 
Erzieher/innen) mit den vielfältigen Me-
thoden der ästhetischen Bildung vertraut 
zu machen. Dazu waren mehrere Projekt-
schritte nötig:

6
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 �  Entwicklung einer Fortbildungskon-
zeption, die sich an der Praxis der pä-
dagogischen Fachkräfte orientiert,

 �  Schulung der in Kunstschulen tätigen 
Dozent/inn/en für die Weiterbildung 
von Erwachsenen,

 �  Erprobung der Konzeption,
 �  Durchführung eines Äquivalenzver-

gleichs.

Kunstschulen an drei Standorten in Nieder-
sachsen, in Aurich (miraculum), Hannover 
(KunstWerk) und Oldenburg (Oldenburger 
Kunstschule), haben daraufhin in Zusam-
menarbeit mit dem Landesverband der 
Kunstschulen und der Agentur für Erwach-
senen- und Weiterbildung ein Gesamtlehr-
gangskonzept entwickelt und erprobt.

Konzeption und Umfang des Lehrgangs-
konzeptes folgen den nachstehenden 
Kriterien:

 �  Pragmatismus durch einen möglichst 
realisierbaren zeitlichen und finanziel-
len Aufwand der Qualifizierung für die 
Erzieher/innen und die Einrichtungen,

 �  Relevanz der „Ästhetischen Bildung“ 
für ganzheitliches Lernen unter Be-
rücksichtigung deren inhaltlicher Zu-
gangs- und Vermittlungspotenziale,

 �  Aktualität in der Kombination der äs-
thetischen Bildung mit Themen wie 
Sprachbildung, Diversität, MINT, Me-
dien und Kinder unter 3 (U3),

 �  Praxisorientierung zur Integration des 
Erlernten in den Kita-Alltag,

 �  Wertigkeit durch persönlichen Kom-
petenzerwerb, Zertifikat und die 
hochschulrelevante Anrechenbarkeit 
der Kompetenzen,

 �  Effizienz in der Zusammenarbeit be-
stehender Strukturen, Professionen 
und Kompetenzen,

 �  Nachhaltigkeit durch die Stärkung 
von Personen (Erwachsene und Kin-
der) und Strukturen (Kitas und Koope-
rationen),

 �  Zukunftsfähigkeit aufgrund der Kom-
petenzorientierung und durch die 
Weiterentwicklung um zusätzliche in-
haltliche Aspekte.

Kunstschuldozent/inn/en an 15 Standor-
ten in Niedersachsen sind in die Inhalte 
eingeführt worden und dadurch autori-
siert, vor Ort, entsprechend den spezifi-
schen Bedingungen und Interessen, die 
„Fachkraft Ästhetische Bildung“ als Ge-
samtkonzept oder einzelne Module aus 
dem Programm anzubieten.

In den Modulen der Qualifizierung wer-
den ästhetische Erfahrungen initiiert, 
mit denen die Erzieher/innen Zugänge 
zu ihrer eigenen Neugier und Gestal-
tungsfreude finden. In Begleitung der 
Künstler/innen und Kulturpädagog/inn/
en aus den Kunstschulen werden die pä-
dagogischen Fachkräfte zu ästhetischen 
Forscher/inne/n und erproben eine indi-
viduelle Umsetzung ihrer Ideen – davon 
ausgehend, dass sie nur, wenn sie selbst 
erlebt haben, wie lustvoll die Entdeckung 
der eigenen Kreativität sein kann, auch 
Kinder ermutigen können, noch unbe-
kannte Erfahrungsräume zu betreten.

In einem verpflichtenden Basismodul 
werden den pädagogischen Fachkräften 
zunächst die Grundlagen ästhetisch-
künstlerischer Prozesse vermittelt. Er-

reicht wird das Ziel, indem ästhetische Er-
fahrungen und Reflexionen durch Fragen 
sowie Aufforderungen zu Experiment, 
Gestaltung und Darstellung angeregt 
werden.

In den anschließenden Fachmodulen 
werden die Methoden und Gestaltungs-
prozesse ästhetischer Bildung gezielt mit 
aktuellen Schwerpunkten der frühkindli-
chen Bildung verbunden. Damit erhalten 
die Erzieher/innen konkrete Anregungen 
zu einer alltagsintegrierten Ästhetischen 
Bildung.

Anliegen der Qualifizierung „Fachkraft 
Ästhetische Bildung“ ist die „Ermittlung“ 
der eigenen Kreativität statt einer „Ver-
mittlung“ von Handlungsanweisungen. 
Im Vordergrund steht daher das Erleben 
der Potenziale der Kunst, mit denen die 
Erzieher/innen für sich „Kreativität als pä-
dagogische Haltung“ entdecken können.

Christel Wolf 
AEWB, Hannover

Dr. Sabine Fett
Geschäftsführerin,
LVKS, Hannover

Hannover, im Dezember 2014
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Anrechnungsempfehlung
Übersicht über die Module der Qualifizierung

Abschluss „Fachkraft Ästhetische Bildung”
Bachelor-Niveau

Anrechnungsumfang gesamt:
maximal 4 KP1

Basismodul

Grundlagen der Äs-
thetischen Bildung

1 KP 
Bachelor-Niveau

Fachmodul 1

Ästhetische Bildung 
und Sprache

1 KP 
Bachelor-Niveau

Fachmodul 2

Ästhetische Bildung 
und Vielfalt

1 KP 
Bachelor-Niveau

Abbildung 1: Anrechnungsempfehlung – Übersicht über die Module

Die Anrechnung der berufsbegleitenden 
Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische 
Bildung“ auf Hochschulstudiengänge 
wird im Umfang von maximal 4 KP / 
ECTS empfohlen.

Das Niveau der Qualifizierung wird auf 
Bachelor-Niveau eingestuft. Der Kurs 
kann daher auf Bachelor-Studiengänge 
angerechnet werden. 

Der maximale Anrechnungsumfang be-
trägt 4 KP.

Anmerkung

Sowohl das Fachmodul 4 „Ästhetische 
Bildung und Medien“ als auch das 
Fachmodul 5 „Ästhetische Bildung und 
MINT“ wurde im Rahmen der Begut-
achtung nicht berücksichtigt, da diese 
beiden Module erst im Laufe des Be-
gutachtungsprozesses konzipiert und 
in die Qualifizierung integriert wurden. 
Entsprechend lagen zum Zeitpunkt der 
Begutachtung keine Unterlagen und 
Materialien vor.

Fachmodul 3

Ästhetische Bildung 
und Kinder unter drei  
Jahren

1 KP 
Bachelor-Niveau

Praxismodul

Praxisprojekt

1 KP 
Bachelor-Niveau

Fachmodul 4

Ästhetische Bildung 
und Medien

nicht begutachtet  
(siehe Anmerkung)

Fachmodul 5

Ästhetische Bildung 
und MINT

nicht begutachtet  
(siehe Anmerkung)

1 Im Rahmen der Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“ sind insgesamt vier der angebotenen Module 
(Basismodul, Praxismodul und zwei Fachmodule) zu belegen, sodass maximal 4 KP erreicht werden können.



Allgemeine Anrechnungsempfehlung Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“

9

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
BM Basismodul: 

Grundlagen der Ästhetischen Bildung
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der  im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung 

Deutsch 30 Ustd. (22,5 Zeitstd.),
davon 24 Ustd. Präsenzzeit und  
6 Ustd. Selbstlernzeit

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.

Basismodul:  Grundlagen der Ästhetischen Bildung

Lernergebnisse „Basismodul: Grundlagen der Ästhetischen Bildung“

Fachkompetenz:

 � Die Lernenden kennen Konzepte und 
Methoden der Kunst-, Musik-, Tanz- 
und Theaterpädagogik.

 � Die Lernenden sind mit (einzelnen) 
Kernbegriffen der Ästhetischen Bildung 
vertraut.

 � Die Lernenden kennen die Bedeutung 
und Relevanz ästhetischer Prozesse 
und darin enthaltener ästhetischer 
Erfahrungen für die Entwicklung von 
Kindern.

 � Die Lernenden sind in der Lage, ästhe-
tische Prozesse von Kindern zu beob-
achten, zu dokumentieren und daraus 
weiterführende Projektideen oder 
Fördermaßnahmen abzuleiten.

 � Die Lernenden sind mit unterschied-
lichen Materialien und Verfahren ver-
traut und können diese zur Gestaltung 
von Lernumgebungen und konkreten 
Angeboten in der Einrichtung (Krippe 
oder Kindergarten) nutzen.

 � Die Lernenden kennen unterschiedli-
che ästhetische Ausdrucksweisen von 
Kindern (Zeichnen und Malen, Plasti-
zieren) und deren Bedeutung für kind-
liches Lernen.

Personale Kompetenz:

 � Die Lernenden sind in der Lage, Kon-
zepte Ästhetischer Bildung reflektiert 
im eigenen pädagogischen Handeln 
umzusetzen.

 � Die Lernenden sind in der Lage, ihre 
eigenen pädagogischen Haltungen 
und Erwartungen gegenüber gestal-
terischen Prozessen von Kindern zu 
reflektieren.

 � Die Lernenden verfügen über eine 
Sensibilität gegenüber ästhetischen 
Prozessen und ästhetischen Zugangs- 
und Ausdrucksweisen von Kindern.

 � Die Lernenden wissen um die Eigen-
initiative von Kindern in Selbstbil-
dungsprozessen und verstehen sich 
als deren Begleiter.
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Fachmodul 1: Ästhetische Bildung und Sprache

Lernergebnisse „Fachmodul 1: Ästhetische Bildung und Sprache“

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
 FM 1 Fachmodul 1: 

Ästhetische Bildung und Sprache
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung 

Deutsch 25 Ustd. 
(18,75 Zeitstd.),
davon 16 Ustd. Prä-
senzzeit und 9 Ustd. 
Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.

Fachkompetenz:

 � Die Lernenden kennen Konzepte und 
Methoden zum Spracherwerb und zur 
Sprachförderung.

 � Die Lernenden sind in der Lage, äs-
thetische Prozesse von Kindern als 
Möglichkeiten der Sprachförderung 
zu begreifen.

Personale Kompetenz:

 � Die Lernenden sind in der Lage, die 
ästhetischen Zugangsweisen von 
Kindern als spezifisch kindliche Aus-
drucksweisen zu verstehen.

 � Die Lernenden können aus Beobach-
tungen von ästhetischen Prozessen 
von Kindern individuelle Interessen 
der Kinder ableiten und diese ggf. für 
Fördermaßnahmen nutzen.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Kin-
der beim Beschreiben und Nacherzäh-
len von Erlebnissen sowie beim Erfin-
den, Erzählen und Darstellen eigener 
Geschichten anzuregen.
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Fachmodul 2: Ästhetische Bildung und Vielfalt

Lernergebnisse „Fachmodul 2: Ästhetische Bildung und Vielfalt“

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
 FM 1 Fachmodul 1: 

Ästhetische Bildung und Sprache
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung 

Deutsch 25 Ustd. 
(18,75 Zeitstd.),
davon 16 Ustd. Prä-
senzzeit und 9 Ustd. 
Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
FM 2 Fachmodul 2: 

Ästhetische Bildung und Vielfalt 
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung  

Deutsch 25 Ustd. 
(18,75 Zeitstd.),
davon 16 Ustd. Präsenzzeit und 
9 Ustd. Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.

Fachkompetenz:

 � Die Lernenden kennen Konzepte der 
Inklusions- und interkulturellen Päda-
gogik (diversity).

 � Die Lernenden kennen Formen des 
gesellschaftlichen Umgangs mit kul-
tureller Vielfalt.

 � Die Lernenden kennen die Zusam-
menhänge von sozialer Ungleichheit 
und Bildungschancen.

 � Die Lernenden sind mit Ursachen, For-
men und Folgen von Armut, Migration 
und Behinderung vertraut, auch auf 
rechtlicher Ebene.

 � Die Lernenden kennen Grundbegriffe 
einer Pädagogik kultureller Vielfalt und 
sind in der Lage, diese in der Erstellung 
pädagogischer Angebote zu berück-
sichtigen.

Personale Kompetenz:

 � Die Lernenden sind in der Lage, kultu-
relle Vielfalt als Ausgangspunkt päda-
gogischen Handelns aufzugreifen.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Kin-
der individuell und unabhängig von 
Behinderung, Geschlecht, Alter und 
Herkunft ganzheitlich zu fördern.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Ak-
zeptanz im pädagogischen Handeln 
zu vermitteln.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Ma-
terialien in der Einrichtung auf Stereo-
typen hin kritisch zu betrachten und 
auszusuchen.
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Fachmodul 3: Ästhetische Bildung und 
Kinder unter drei Jahren

Lernergebnisse „Fachmodul 3: Ästhetische Bildung und Kinder unter drei Jahren“ 

Fachkompetenz:

 � Die Lernenden kennen theoretische 
Modelle der frühkindlichen Ästhe-
tischen Bildung zur zeichnerischen 
Entwicklung von Kindern unter drei 
Jahren.

 � Die Lernenden kennen theoretische 
Modelle der kognitiven Entwicklung 
von Kindern.

 � Die Lernenden verfügen über ein Wis-
sen über die Zusammenhänge von 
musikalischen bzw. rhythmischen 
Erfahrungen von Kindern und der 
Entwicklung von Sprache, Spiel und 
Bewegung.

 � Die Lernenden sind in der Lage, ge-
eignete Materialien und Verfahren für 
Gestaltungsprozesse von Kindern un-
ter drei Jahren anzubieten und diese 
Prozesse zu begleiten.

 � Die Lernenden wissen um die Bedeu-
tung erster Materialerfahrungen für 
die weitere gestalterische Entwick-
lung von Kindern unter drei Jahren 
(u.a. Schmieren, Kritzeln).

 � Die Lernenden sind in der Lage, eine 
anregungsreiche Umgebung für Kin-
der in der Krippe zu gestalten.

Personale Kompetenzen:

 � Die Lernenden sind in der Lage, ästhe-
tische Prozesse von Kindern unter drei 
Jahren zu beobachten, zu dokumen-
tieren und theoretisch zu analysieren.

 � Die Lernenden verstehen sich als Be-
gleiter derartiger Lern- und Bildungs-
prozesse von Kindern und nehmen 
von eigenen Interpretationen, Zu-
schreibungen und Änderungsvor-
schlägen zu ästhetischen Objekten 
von Kindern Abstand.

 � Die Lernenden sind in der Lage, die 
Dokumentation ästhetischer Prozes-
se von Kindern als Grundlage für eine 
individuelle Förderung der Kinder zu 
nutzen, in die sie sowohl Kolleg/inn/
en als auch Eltern einbeziehen.

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
 FM 3 Fachmodul 3: 

Ästhetische Bildung und Kinder unter drei Jahren
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung   

Deutsch 25 Ustd. 
(18,75 Zeitstd.),
davon 16 Ustd. Prä-
senzzeit und 9 Ustd. 
Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.
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Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
 FM 3 Fachmodul 3: 

Ästhetische Bildung und Kinder unter drei Jahren
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Teil der im Praxismodul erfolgenden 
Abschlussprüfung   

Deutsch 25 Ustd. 
(18,75 Zeitstd.),
davon 16 Ustd. Prä-
senzzeit und 9 Ustd. 
Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form von Visualisierungen, Diskussionen und Präsentationen im Plenum statt.

Praxismodul: Praxisprojekt

Modulcode Modulname MLI-Wert ECTS (max.)
PM Praxismodul:

Praxisprojekt 
4,66 1

Lehrform Prüfung Sprache Unterrichtszeit
Präsenzunterricht,
Selbstlernen

Abschlussprüfung Deutsch 20 Ustd. (15 Zeitstd.),
davon 14 Ustd. Konzeption, 
Durchführung und Bericht und 
6 Ustd. Selbstlernen

Prüfungsform
Lernerfolgskontrollen finden in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Präsentationen im Plenum statt.

Lernergebnisse „Praxismodul: Praxisprojekt“

Fachkompetenz:

 � Die Lernenden sind in der Lage, ein 
pädagogisches Angebot in Form ei-
nes „Praxisprojekts“ für Kinder im Al-
ter von 0 bis 6 Jahren zu konzipieren, 
durchzuführen, auszuwerten und zu 
reflektieren.

 � Die Lernenden sind in der Lage, Inhal-
te und Methoden der Qualifizierung 
in die Praxis zu übertragen und anzu-
wenden.

 � Die Lernenden sind (ansatzweise) mit 
Methoden des Projektmanagements 
vertraut, können ein Projekt entwi-
ckeln, durchführen und präsentieren.

Personale Kompetenz:

 � Die Lernenden sind in der Lage, The-
men und Interessen der Kinder zu 
erkennen und in Form von Projekten 
aufzugreifen und zu vertiefen.

 � Die Lernenden sind in der Lage, eigene 
Ideen zu pädagogischen Angeboten 
in Form von Praxisprojekten inhaltlich 
auszuarbeiten, schriftlich darzulegen 
und mündlich zu präsentieren.



Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Hinweise für Weiterbildungsanbieter  
und -absolvent / inn /en

Der Kompetenzbereich Anrechnung 
gibt Empfehlungen für die Anrechnung 
außerhochschulischer Lernergebnisse, 
hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Um-
setzung dieser Empfehlungen an den 
Hochschulen. Die Entscheidung über die 
Anerkennung einer Weiterbildung liegt 
in aller Regel bei den Studiengangsver-
antwortlichen an den Hochschulen. Stu-
diengänge können die Anrechnung außer-
hochschulischer Lernergebnisse ablehnen 
oder von dieser Empfehlung abweichende 
Anrechnungsumfänge gewähren. 

Der in dieser Empfehlung dargestellte 
Anrechnungsumfang ist ein Maximal-
wert, der i.d.R. nur bei einer weitrei-
chenden inhaltlichen Übereinstimmung 
zwischen Lernergebnissen der Weiterbil-
dung und des Studiengangs tatsächlich 
auch gewährt wird. Aus einer teilweisen 
Übereinstimmung kann ein geringerer 
Anrechnungsumfang resultieren. 

Auch Hochschulen, die bereit sind, eine 
Anrechnung entsprechend dieser Emp-
fehlung zu gewähren, unterliegen u.U. 
Restriktionen bei der Einrichtung von 
Anrechnungsmöglichkeiten, die sich aus 

gesetzlichen oder in anderer Weise wirk-
samen Vorgaben ergeben. Damit eine 
Anrechnung entsprechend dieser Emp-
fehlung eingerichtet werden kann, muss 
i.d.R. sowohl das jeweils gültige (Lan-
des-) Hochschulgesetz als auch die für 
den anrechnenden Studiengang gültige 
Prüfungsordnung entsprechend ange-
passt worden sein. 

Diese Anrechnungsempfehlung soll den 
Verantwortlichen in Hochschulen und 
staatlichen Bildungsbehörden eine ver-
lässliche und qualitätsgesicherte Grund-
lage für die Einrichtung von Anrech-
nungsmöglichkeiten bieten. Auch die 
Umsetzung dieser Anrechnungsemp-
fehlung sollte qualitätsgesichert erfol-
gen. Umfassende Hinweise liefert hierzu 
z.B. die „Leitlinie für die Qualitätssiche-
rung und Verfahren zur Anrechnung 
beruflicher und außerhochschulisch er-
worbener Kompetenzen auf Hochschul-
studiengänge“ (ANKOM, 2008). 
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“

Hinweise für Hochschulen und  
Studiengangsverantwortliche

Die hier vorliegende Allgemeine An-
rechnungsempfehlung richtet sich an 
Hochschulen, die Bachelor- bzw. Mas-
ter-Studiengänge entsprechend dem 
Rahmenwerk des Europäischen Hoch-
schulraums anbieten, d.h. an die Mehr-
heit aller Hochschulstudiengänge im 
sogenannten „Bologna-Raum“ (Bologna 
Working Group, 2005). 

Die Anrechnungsempfehlung soll den 
Hochschulen unabhängig zertifizierte 
Informationen über die Lernergebnisse, 
den Workload (Kreditpunkte) und das 
Niveau von Lerneinheiten außerhoch-
schulischer Bildungsangebote liefern. 
Diese Informationen können die Anrech-
nung solcher Lernergebnisse erleichtern 
und vereinfachen. 

Der Kompetenzbereich Anrechnung 
empfiehlt den Hochschulen und deren 
Studiengangsverantwortlichen, die in 
dieser Empfehlung gegebenen Informati-
onen bei Anrechnungsentscheidungen zu 
berücksichtigen und Absolvent/inn/en der 
begutachteten Qualifizierung „Fachkraft 
Ästhetische Bildung“ eine entsprechende 
Anrechnung ihrer Lernergebnisse zu ge-
währen. 

Anrechnung bedeutet, dass Studienab-
schnitte (i.d.R. Module) aufgrund bereits 
nachgewiesener Lernergebnisse ent-
fallen. Die durch außerhochschulische 
Lernergebnisse ersetzten Studienab-
schnitte sollten aufgrund des Abschluss-
zertifikats der Weiterbildung bzw. der 
Qualifizierung anerkannt und nicht noch 
einmal individuell geprüft werden. 

Die Anrechnung sollte bevorzugt „pau-
schal“ umgesetzt werden. Damit ist 
gemeint, dass aufgrund der hier vorlie-
genden Anrechnungsempfehlung für 
alle Absolvent/inn/en der Qualifizierung 
eine garantierte Anrechnung eingerich-
tet werden sollte. Die Anrechnungsmög-
lichkeit sollte öffentlich (z.B. auf der Stu-
diengangswebseite) bekannt gemacht 
werden. Es sollte spezifiziert werden, 
welche Abschnitte des Studiums auf-
grund der Anrechnung entfallen. 

Nicht alle Hochschulgesetze innerhalb 
der Staaten des Bologna-Raumes erlau-
ben eine Anrechnung, wie sie hier emp-
fohlen wird. Bei Einrichtung einer An-
rechnungsmöglichkeit oder Gewährung 
einer Anrechnung sollten die Verant-
wortlichen in den Hochschulen daher zu-
nächst die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen bzw. mögliche Einschrän-
kungen aufgrund von Verordnungen 
recherchieren. 
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Kompetenzanrechnung nach dem  
Oldenburger Modell 

Als eines von zwölf Modellprojek-
ten beteiligte sich die Carl von Ossietz-
ky Universität Oldenburg von 2005 bis 
2007 an der BMBF-Initiative ANKOM 
(„Anrechnung beruflicher Kompeten-
zen auf Hochschulstudiengänge“) (Hart-
mann et al., 2006). 

Die Modellprojekte des ANKOM-Ver-
bundes wurden möglich durch einen 
Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) aus dem Jahr 2002. Dieser 
Beschluss gibt gleichzeitig Hinweise 
darauf, wie Anrechnungsverfahren ge-
staltet werden sollen. Es heißt dort: „Au-
ßerhalb des Hochschulwesens erworbe-
ne Kenntnisse und Fähigkeiten können 
im Rahmen einer – ggf. auch pauschali-
sierten – Einstufung auf ein Hochschul-
studium angerechnet werden, wenn […] 
sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des 
Studiums gleichwertig sind, der ersetzt 
werden soll […]“ (KMK, 2002). 

Die Anrechnung von beruflich erworbe-
nen Kompetenzen auf Studienleistun-
gen wird in Oldenburg bereits seit 2006 
praktiziert. Im Wolfgang Schulenberg-
Institut für Bildungsforschung und Er-
wachsenenbildung an der Carl von Os-
sietzky Universität wurde im Zuge der 
ANKOM-Initiative ein qualitätsgesicher-
tes Verfahren zur Überprüfung der Anre-
chenbarkeit beruflicher Lernergebnisse 
auf Hochschulstudiengänge entwickelt 
(Müskens, 2006). 

Mit diesem Verfahren, dem sogenann-
ten „Äquivalenzvergleich“, wurde be-
reits eine Vielzahl von Abschlüssen aus 
der Fort- und Weiterbildung untersucht. 
Im Äquivalenzvergleich geht es in der 
Hauptsache darum, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertige Anteile innerhalb 
eines Studiengangs und einer Fort- bzw. 
Weiterbildung zu identifizieren. 

Weitere Informationen zum 
Oldenburger Anrechnungsmodell auf 
www.anrechnung.uni-oldenburg.de
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Die hier vorliegende Allgemeine 
Anrechnungsempfehlung soll Hoch-
schulen bei der qualitätsgesicherten 
Anrechnung der Qualifizierung „Fach-
kraft Ästhetische Bildung“ unterstützen. 
Diese Anrechnungsempfehlung basiert 
auf einer unabhängigen Begutachtung 
der Qualifizierung, die eine Bestim-
mung der Lernergebnisse, der Niveaus 
und der Workloads ihrer Lerneinheiten 
beinhaltet.

Im Rahmen der Erstellung einer Allgemei-
nen Anrechnungsempfehlung für eine 
außerhochschulische Weiterbildung wird 
üblicherweise ein Äquivalenzvergleich zu 
einem inhaltlich verwandten Referenz-
studiengang durchgeführt (vgl. Eilers-
Schoof & Müskens, 2012). Ein solcher 
Äquivalenzvergleich war bezogen auf 

die Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische 
Bildung“ nicht möglich, da aufgrund der 
speziellen Thematik der Qualifizierung 
kein inhaltlich verwandter Hochschulstu-
diengang identifiziert werden konnte.

Die Begutachtung der Qualifizierung 
„Fachkraft Ästhetische Bildung“ wurde 
von einer unabhängigen Fachgutach-
terin durchgeführt. Dabei wurde das Ni-
veau der Qualifizierung und ihrer Module 
mithilfe des Instruments „Module Level 
Indicator“ (MLI) geschätzt (Gierke & Müs-
kens, 2009).

Die Ergebnisse der Begutachtung wur-
den von den Mitarbeiter/inne/n des  
Kompetenzbereichs Anrechnung ausge-
wertet und bilden die Grundlage der hier 
vorliegenden Anrechnungsempfehlung.

Grundlage für die Begutachtung der  
Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“

Zusätzlich enthält diese Allgemeine An-
rechnungsempfehlung weitere Informa-
tionen über die Qualifizierung, ähnlich 
den Inhalten einer Modulbeschreibung 
für einen Studiengang. Daher könnte 
man sie in gewisser Weise auch als eine 
„Übersetzung der Weiterbildung in Hoch-
schulsprache“ verstehen.

Das hier verwendete Verfahren der Be-
gutachtung sowie die dabei verwende-
ten Instrumente und Methoden entspre-
chen vollständig den Anforderungen der 
„Leitlinie für die Qualitätssicherung und 
Verfahren zur Anrechnung beruflicher 
und außerhochschulisch erworbener 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengän-
ge“ (ANKOM, 2008). 

 � Beschreibung der Qualifizierung und 
der Lernerfolgskontrollen,

 � Darstellung der Entwicklung der Qua-
lifizierung inkl. Hintergrundinformati-
onen,

 � Curriculum der Qualifizierung,

 � umfangreiche Handouts und Präsen-
tationen zu den Lerneinheiten,

 � Beispiele für Dokumentationen von 
Praxisprojekten durch die Teilnehmer/
innen,

 � Literatur zur Qualifizierung,

 � allgemeine Informationen zur  
Qualifizierung sowie

 � Beispiele für Hausaufgaben bzw. Prü-
fungsfragen.
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Bestimmung der ECTS-Kreditpunkte der Module 
anhand des Workloads der Qualifizierung

Für die Schätzung des Arbeitsaufwan-
des (Workload) der begutachteten Qua-
lifizierungsmodule wurden sämtliche 
qualifizierungsrelevanten Lernaktivitäten 
berücksichtigt. Diese umfassen neben 
den Präsenzzeiten u.a. auch die Selbst-
lernzeit, das Praxisprojekt sowie die Prä-
sentation. Die Schätzungen beruhen auf 
den Angaben des Bildungsanbieters.

Entsprechend der Vorgabe des ECTS 
User Guide (Europäische Gemeinschaf-
ten, 2009) wird angenommen, dass ein 
ECTS-Kreditpunkt ca. 25 bis 30 Arbeits-
stunden entspricht. 

Die Gutachterin schätzte die Workloads 
der jeweiligen Qualifizierungsmodule 
auf der Grundlage der zur Verfügung 
stehenden Materialien und Unterlagen. 
Sie kam dabei zu dem Schluss, dass der 
Arbeitsaufwand pro Modul jeweils 25 bis 
30 Zeitstunden beträgt. Dies entspricht 
einem Workload von 1 KP pro Modul.2

 Im Rahmen der Qualifizierung „Fachkraft 
Ästhetische Bildung“ sind insgesamt vier 
der angebotenen Module – Basismodul, 
Praxismodul und zwei Fachmodule – zu 
belegen, sodass maximal 4 KP erreicht 
werden können.

Modul Workload (ECTS)

Basismodul: Grundlagen der Ästhetischen Bildung 1 KP

Fachmodul 1: Ästhetische Bildung und Sprache 1 KP

Fachmodul 2: Ästhetische Bildung und Vielfalt 1 KP

Fachmodul 3: Ästhetische Bildung und Kinder 

unter drei Jahren
1 KP

Fachmodul 4: Ästhetische Bildung und Medien
nicht begutachtet 

(siehe Seite 8)

Fachmodul 5: Ästhetische Bildung und MINT
nicht begutachtet 

(siehe Seite 8)

Praxismodul: Praxisprojekt 1 KP

im Rahmen der Qualifizierung zur erreichende KP
(Basismodul, Praxismodul und zwei Fachmodule) 4 KP

2 Der Gesamtarbeitsaufwand (Workload) für das Praxismodul wurde von der Fachgutachterin unter Berücksichtigung sämtlicher 
Lernanforderungen (Umsetzung eines Praxisprojektes, Reflexion sowie Präsentation der Projektergebnisse) mit 1 KP (entspricht 
ca. 30 Arbeitsstunden) höher eingeschätzt als vom Weiterbildungsanbieter.
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Niveaubestimmung –  
Module Level Indicator ( M L I )

Die Bestimmung des Niveaus von 
Weiterbildungs- und Studienmodulen 
erfordert einen bildungsbereichsüber-
greifenden Vergleichsmaßstab. Doch die 
Niveauvorstellungen in der Erwachse-
nen-  und in der akademischen Bildung 
unterscheiden sich erheblich voneinan-
der. Bereichsübergreifende Qualifikati-
onsrahmen wie der Europäische Qualifi-
kationsrahmen für Lebenslanges Lernen 
(EQF) unternehmen den Versuch, diese 
unterschiedlichen Niveauvorstellungen 
zu integrieren (EU Parlament, 2007). 
Allerdings sind sie zur Einstufung von 
Teilqualifikationen – wie Studienmodule 
oder Weiterbildungsfächer – kaum ge-
eignet.

Im ANKOM-Projekt „Qualifikationsverbund 
Nord-West“ wurde daher mit dem Module 
Level Indicator (MLI) ein Instrument entwi-
ckelt, das eine solche Niveaubeurteilung 
von Lerneinheiten bzw. Teilqualifikationen 
ermöglicht, sich dabei aber gleichzeitig 
an der bereichsübergreifenden Niveau-
vorstellung des EQF orientiert (Gierke & 
Müskens, 2009). 

Der MLI ist ein stark strukturiertes Be-
wertungsinstrument mit 51 Kriterien. Die 
von den Gutachter/inne/n zu bewerten-
den Kriterien beziehen sich in erster Linie 
auf die innerhalb der Lerneinheit vermit-
telten Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
auf die Form der Lernerfolgskontrollen.  
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Die Ergebnisskalen des MLI

Die 51 Bewertungen zu einer Lern-
einheit werden zu neun testtheoretisch 
konstruierten, reliablen Ergebnisskalen 
verrechnet: 

 � Die Skala „Breite und Aktualität des 
Wissens“ beschreibt die Breite, Tiefe 
und Aktualität der in der Lerneinheit 
vermittelten Kenntnisse. 

 � Die Skala „Kritisches Verstehen“ be-
schreibt, inwieweit die innerhalb der 
Lerneinheit vermittelten Theorien, 
Modelle und/oder Methoden kritisch 
reflektiert werden. 

 � Die Skala „Interdisziplinarität“ be-
schreibt, in welchem Ausmaß eine 
Lerneinheit Bezüge zu anderen Beru-
fen oder Disziplinen aufweist und den 
Lernenden vermittelt, in interdiszipli-
nären Kontexten tätig zu werden. 

 � Die Skala „Problemlösen“ beschreibt, 
ob und inwieweit die Lernenden inner-
halb der Lerneinheit mit komplexen 
Problemstellungen konfrontiert wer-
den, die sie unter Anwendung kogniti-
ver und/oder praktischer Fertigkeiten 
selbstständig zu lösen haben. 

 � Die Skala „Praxisbezug“ beschreibt, ob 
und in welchem Maße sich die Lern-
materialien und Lernerfolgskontrollen 
auf reale Praxisanforderungen und 
-probleme beziehen.

 � Die Skala „Innovation und Kreativität“ 
beschreibt, ob und inwieweit die Lern-
erfolgskontrollen einer Lerneinheit die 
Lernenden mit neuartigen Problemen 
konfrontieren, die kreative Lösungsan-
sätze erfordern.

 � Die Skala „Selbstständigkeit“ be-
schreibt das Ausmaß der Selbststän-
digkeit und Verantwortungsübernah-
me, das von den Lernenden innerhalb 
der Lerneinheit erwartet wird.

 � Die Skala „Berücksichtigung sozia-
ler und ethischer Fragen (Ethik)“ be-
schreibt, ob und inwieweit innerhalb 
der Lerneinheit soziale und ethische 
Fragen thematisiert werden. 

 � Die Skala „Kommunikation“ be-
schreibt, in welchem Maße den 
Lernenden vermittelt wird, Infor-
mationen, Ideen, Probleme und 
Lösungsansätze gegenüber Mitler-
nenden, Fachexperten und Laien zu 
kommunizieren. 

Bei der vorliegenden Niveaubestim-
mung wurde die aktuelle MLI-Version 
3.0 verwendet.
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Abbildung 2: Skalen des MLI – Version 3.0 mit Beispielitems

Kenntnisse

Das Modul beinhaltet zumindest einige vertiefte Wissensbestände auf dem 
aktuellen Stand der Forschung innerhalb des Fachgebiets.

Das Modul vermittelt ein Bewusstsein für die Grenzen der vermittelten 
Kenntnisse.

Das Modul beinhaltet interdisziplinäre Fragestellungen, deren Beantwor-
tung auf Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten basiert.

Die Lernanforderungen bzw. Prüfungsaufgaben verlangen den umfassen-
den Einsatz kognitiver oder praktischer Fertigkeiten.

Breite und Aktualität

Interdisziplinarität

Kritisches Verstehen

Praxisbezug

Innovation und Kreativität

Problemlösen

Fertigkeiten

Das Modul vermittelt unmittelbar in der Praxis verwertbare Kenntnisse.

Die Lernanforderungen beinhalten die Entwicklung neuer strategischer 
Ansätze.

Kompetenz

Selbstständigkeit
Die Lernanforderungen verlangen von den Lernenden selbstständiges 
Handeln und Eigeninitiative.

Kommunikation Die Lernenden haben demonstriert, dass sie ihr Verständnis des Fachge-
biets gegenüber Mitlernenden kommunizieren können.

Die Lernenden bezeugen bei der Lösung von Problemen Rücksichtnahme 
auf andere und Solidarität mit Betroffenen.

Berücksichtigung sozialer 
und ethischer Fragen (Ethik)
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Die Niveaus

Die neun Ergebnisskalen des MLI las-
sen sich auch zu einem Gesamtwert ver-
rechnen. Dieser Gesamtwert beschreibt 
das Niveau einer Lerneinheit insgesamt. 
Sowohl der Gesamtwert als auch die Ein-
zelergebnisskalen können als Entschei-
dungsgrundlage über die Anrechnung 
eines Moduls verwendet werden. 

Die MLI-Werte lehnen sich an die Stufen 
des EQFs an. Höhere Werte bedeuten 
daher ein höheres Niveau.

Aufgrund der bisherigen Untersuchun-
gen kann man davon ausgehen, dass 
sich sowohl Bachelor- als auch Master-
Studiengängen kein exaktes Niveau von 
Lerneinheiten zuordnen lässt. Vielmehr 
handelt es sich um Niveaubereiche, die 
ineinander übergehen. Die Ergebnisse 
einer MLI-Bewertung lassen sich fünf 
verschiedenen Niveaubereichen zuord-
nen:

MLI Gesamtwert < 3,5

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
liegt erheblich unterhalb dem Niveau 
typischer Bachelor-Studienmodule. 
Eine solche Lerneinheit sollte nicht auf 
Bachelor- oder Master-Studiengänge 
angerechnet werden. Das Profil der MLI-
Skalen gibt Hinweise auf eine mögliche 
Veränderung der Lerneinheit, durch die 

eine Erhöhung des MLI-Niveaus erreicht 
werden kann. Solche Veränderungen 
können die Inhalte der Lerneinheit, die 
Art und Weise der Vermittlung und/oder 
die Form der verwendeten Lernerfolgs-
kontrollen betreffen. 

Bachelor-Einstiegsniveau  
(3,5 < MLI Gesamtwert < 4,5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Module 
der ersten Semester eines Bachelor-Stu-
diengangs. Eine solche Lerneinheit sollte 
nur dann auf einen Bachelor-Studiengang 
angerechnet werden, wenn der Gesamt-
umfang der Module auf Bachelor-Ein-
stiegsniveau (einschließlich des angerech-
neten Moduls) 60 KP nicht überschreitet. 
Auf Master-Studiengänge sollte die Lern- 
einheit nicht angerechnet werden. 

Bachelor-Niveau  
(4,5 < MLI-Gesamtwert < 5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Modu-
le der mittleren Phase eines Bachelor-
Studiengangs. Die Lerneinheit sollte bei 
entsprechender inhaltlicher Überein-
stimmung auf Bachelor-Studiengänge 
angerechnet werden. Auf Master-Studi-
engänge sollte die Lerneinheit nicht an-
gerechnet werden. 

Bachelor-/Master-Übergangsniveau 
(5 < MLI-Gesamtwert < 5,5)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau eines fortge-
schrittenen Bachelor-Moduls oder dem 
Niveau typischer Master-Module aus 
der Eingangsphase des Studiengangs. 
Die Lerneinheit kann daher bei entspre-
chender inhaltlicher Übereinstimmung 
auf Bachelor-Studiengänge angerech-
net werden. Auf Master-Studiengänge 
sollte die Lerneinheit nur dann ange-
rechnet werden, wenn der Gesamtum-
fang der Module auf Bachelor-/Master-
Übergangsniveau (einschließlich des 
angerechneten Moduls) 30 KP nicht 
überschreitet. 

Master-Niveau  
(5,5 < MLI-Gesamtwert)

Das Niveau der beurteilten Lerneinheit 
entspricht dem Niveau typischer Master-
Module. Die Lerneinheit sollte daher bei 
entsprechender inhaltlicher Überein-
stimmung auf Bachelor- und Master-
Studiengänge angerechnet werden. 
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Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische Bildung“ – Gesamtbetrachtung
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MLI: 4,66 = Bachelor-
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Bachelor-Studiengänge 
angerechnet werden.
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Abbildung 3: Ergebnisse der MLI-Bewertung - Qualifizierung insgesamt
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Wann sollten Lerneinheiten aus 
außerhochschulischer Bildung auf Hochschul-
studiengänge angerechnet werden?

In einer Empfehlung der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 28.6.2002 zur An-
rechnung von außerhalb des Hochschul-
wesens erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium 
heißt es:

„Außerhalb des Hochschulwesens er-
worbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
können im Rahmen einer – ggf. auch 
pauschalisierten – Einstufung auf ein 
Hochschulstudium angerechnet wer-
den,  wenn

 � die für den Hochschulzugang gelten-
den Voraussetzungen – ggf. auch über 
die Möglichkeiten des Hochschulzu-
gangs für besonders qualifizierte Be-
rufstätige – gewährleistet werden;

 � sie nach Inhalt und Niveau dem Teil 
des Studiums gleichwertig sind, der 
ersetzt werden soll;

 � entsprechend den Grundsätzen des 
neuen Qualitätssicherungssystems 
im Hochschulbereich die qualitativ-
inhaltlichen Kriterien für den Ersatz 
von Studienleistungen durch außer-
halb des Hochschulwesens erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Rahmen der Akkreditierung überprüft 
werden. 

Außerhalb des Hochschulwesens erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten kön-
nen höchstens 50 % eines Hochschul-
studiums ersetzen“ (KMK, 2002).

Diese Empfehlung der KMK verlangt 
sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich 
des Niveaus eine Übereinstimmung zwi-
schen anzurechnender Lerneinheit und 
zu ersetzendem Studienmodul. 

Die hier vorliegende Allgemeine An-
rechnungsempfehlung enthält Hinwei-
se zum Niveau der Lerneinheiten der 
begutachteten Qualifizierung „Fachkraft 
Ästhetische Bildung“. Insofern fach-
lich definierte Inhalte eines Studiums 
ersetzt werden sollen, muss darüber 
hinaus die inhaltliche Übereinstim-
mung der Qualifizierung mit dem/den 
Studienmodul(en) ermittelt werden. Als 
Grundlage für eine solche Überprüfung 
liegen die im Rahmen des Inhaltsver-
gleichs ermittelten Lernergebnisse der 
Qualifizierung vor. Die Anrechnung 
eines Studienmoduls wird empfohlen, 
wenn dessen Lernergebnisse zu mindes-
tens 70% durch Lernergebnisse der Qua-
lifizierung abgedeckt werden. 

Aufgrund der speziellen Thematik der 
Qualifizierung „Fachkraft Ästhetische 
Bildung“ dürfte es gegenwärtig nur sehr 

wenige Hochschulstudiengänge mit 
vergleichbaren Inhalten geben. Den-
noch kann eine Anrechnung der Quali-
fizierung sinnvoll und möglich sein, da 
durch die Lernergebnisse dieser Quali-
fizierung z.B. pädagogische Studiengän-
ge sinnvoll ergänzt werden können. Die 
Anrechnung der Qualifizierung sollte 
hierbei auf Wahlmodule oder -bereiche 
erfolgen.

Bei fachlich nicht eingegrenzten Modu-
len des Studiengangs (z.B. Wahlmodule, 
Wahlbereiche etc.) kann eine inhaltliche 
Überprüfung einer Übereinstimmung 
der Lernergebnisse u.U. entfallen. Hier 
kann die Anrechnung ggf. ausschließ-
lich auf der Grundlage der Niveaufest-
stellung im Umfang des o.a. Workloads 
(Kreditpunkte) erfolgen. 
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Anhang 
Allgemeine Anrechnungsempfehlung 

Gesamteinschätzung der Gutachterin

Katharina Schneider, Kunstpädagogin M.A.

Die Qualifizierung „Fachkraft Äs-
thetische Bildung“ des Landes Nieder-
sachsen reagiert auf aktuelle bildungs-
politische Entwicklungen: Ästhetische 
Bildung in (früher) Kindheit wird als we-
sentlicher Bestandteil von kindlichem 
Lernen herausgestellt und in den Orien-
tierungsplänen der Länder als zentraler 
Erfahrungs- und Lernbereich ausgewie-
sen (vgl. Borg, 2012; Dietrich et al., 2012; 
Niedersächsisches Kultusministerium, 
2005).

Professionalisierung im Bereich Ästhe-
tische Bildung 

Mit der bildungspolitischen Aktualität 
frühkindlicher (ästhetischer) Bildung ist 
die Professionalisierung von pädago-
gischen Fachkräften verbunden, zu der 
die Qualifizierung einen entscheiden-
den Beitrag leisten will. Im Unterschied 
zur hochschulischen Aus- und Weiterbil-
dung in Bachelor-Studiengängen zu Bil-
dung und Erziehung im frühen Kindes-
alter, in denen die Ästhetische Bildung 
nur einen Bildungsbereich von mehre-
ren innerhalb des Curriculums darstellt, 
legt die Qualifizierung einen themati-
schen und inhaltlichen Schwerpunkt 
in der praxisorientierten Weiterbildung 
von pädagogischen Fachkräften, die in 
Krippen oder Kindertagesstätten tätig 
sind. Dazu werden die Bildungsbereiche 

Sprache, kulturelle Vielfalt und Bildung 
für Kinder unter drei Jahren thematisch 
herausgestellt und mit Aspekten Ästhe-
tischer Bildung verknüpft.

Vertiefter Praxisbezug

Die Qualifizierung zeichnet sich durch 
einen starken Praxisbezug aus und ist 
daher für einen berufsqualifizierenden 
Bachelor-Studiengang geeignet. In prak-
tischen Übungen erhalten die Teilneh-
mer/innen vielfältige Einblicke in unter-
schiedliche Verfahren und Materialien 
für das Gestalten von Kindern im Alter 
von 0 bis 6 Jahren. Dadurch sind die 
Teilnehmer/innen in der Lage, eine an-
regungsreiche und altersentsprechen-
de Lernumgebung in unterschiedlichen 
pädagogischen Settings herzustellen. 
Sie haben damit theoretische und prak-
tische Kenntnisse erworben, die sie nicht 
nur gewinnbringend für ihre pädagogi-
sche Arbeit einsetzen, sondern die ihnen 
auch im Rahmen eines Hochschulstu-
diums durchaus hilfreich sein können, 
wenn es um die theoretische Vertiefung 
derartiger Themenbereiche geht.
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Die Gutachterin
Katharina Schneider, Kunstpädagogin M.A., ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg im Bachelor-Studiengang „Frühkindliche Bildung und Erziehung“. Dort lehrt sie 
im Bereich Ästhetische Bildung, Schwerpunkt Kunst. 

Nach dem Studium der Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Psychologie an der Goethe 
Universität Frankfurt am Main war sie als Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg im Bachelor-Studiengang „Frühkindliche und Elementarbildung“ für den Bereich 
Ästhetische Bildung/Kunst tätig und arbeitete in einem Forschungsprojekt an der Fachhoch-
schule Frankfurt am Main zum Thema „Doing Gender und Doing Diversity am Mittagstisch. 
Eine Untersuchung von Verpflegungssituationen in pädagogischen Einrichtungen“ mit.

Zu ihren Schwerpunkten in Lehre und Forschung gehören Methoden und Konzepte Ästheti-
scher Bildung in früher Kindheit, die empirische Erforschung ästhetischer Erfahrung von Kin-
dern sowie ethnografische Spielforschung. Über ästhetische Erfahrungen in Als-ob-Spielen 
von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren hat sie promoviert. 

Reflexion der eigenen Professionalität

Zusätzlich zum Praxisbezug spielt die 
Selbstreflexion in der Qualifizierung 
eine große Rolle: Die Teilnehmer/innen 
können sowohl ihr eigenes praktisches 
Arbeiten als auch die eigene pädago-
gische Arbeit in ihrer jeweiligen Ein-
richtung reflektieren. Dadurch ist ihnen 
eine Bewusstwerdung eigener, oftmals 
unbewusster Erwartungshaltungen ge-
genüber eigenen und kindlichen ästhe-
tischen Gestaltungsprozessen, Objekten 
und Werken möglich.

Die Teilnehmer/innen beschreiben am 
Ende der Qualifizierung eine veränderte 
Wahrnehmung und Haltung gegenüber 
eigenen und kindlichen ästhetischen 

und kreativen Prozessen. Sie wissen um 
die Rahmenbedingungen, die derartige 
Prozesse benötigen, und um die eigene 
Rolle als Begleiter/in dieser Prozesse. So-
wohl im pädagogischen Alltagshandeln 
als auch in angeleiteten Angeboten oder 
Projekten sind die Teilnehmer/innen of-
fener für die Bedürfnisse und Interessen 
von Kindern und zurückhaltender hin-
sichtlich eigener Wertungen oder Kom-
mentare zu kindlichen ästhetischen Ob-
jekten und Werken.

Es bleibt zu hoffen, dass die Qualifi-
zierung über die Modellphase hinaus 
Bestand haben und als Vorläufer für 
andere Bundesländer gelten wird, eine 
Qualifizierung im Bereich Ästhetischer 
Bildung anzubieten und damit dem An-
liegen Rechnung zu tragen, Ästhetische 
Bildung als elementaren Erfahrungs- 
und Lernbereich (früh-) kindlichen Ler-
nens in pädagogischen Einrichtungen 
zu etablieren.
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Zertifikat der Qualifizierung  
„Fachkraft Ästhetische Bildung“

ZERTIFIKAT 
 

 
 
 

      
 

hat erfolgreich  
die Qualifizierung zur 

 
 

abgeschlossen. 
 
 

Die kompetenzorientierte Qualifizierung für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich wurde 
gemeinsam von Kunstschulen im Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e.V. mit der 
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung entwickelt und im Rahmen einer Modellerprobung vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. 
 
Die Qualifizierung beinhaltet ein Basismodul, zwei vertiefende Fachmodule sowie die  
erfolgreiche Umsetzung eines Praxisprojektes. Der Gesamtumfang beträgt  
100 Unterrichtsstunden (62 UST Präsenzzeiten, 24 UST Selbstlerneinheiten,  
14 UST Praxisprojekt mit Reflexion). 
 
Ein detaillierter Nachweis der Module sowie der erworbenen Kompetenzen ist in  
den jeweiligen Teilnahmebescheinigungen dokumentiert. 
 
 
Praxisprojekt:        
 
Kunstschule:       

      
 
Referentin/nen:       
 
Ort, Datum:       
 
 
 
Unterschrift: _________________________________ 
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